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Sitzungsvorlage für die Samtgemeinde Elm-Asse 
 
 
Beratungsfolge Öffentlichkeits-

status 

Aufgabe 

Samtgemeindeausschuss nicht öffentlich Vorberatung 

Samtgemeinderat Elm-Asse öffentlich Entscheidung 

 
Betr.: 1. Änderung der Satzung der Samtgemeinde Elm-Asse über die 

Gewährung von Aufwands-, Verdienstausfall- und 
Auslagenentschädigung 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Rat der Samtgemeinde Elm-Asse beschließt die anliegende 1. Änderung der 
Satzung der Samtgemeinde Elm-Asse über die Gewährung von Aufwands-, Ver-
dienstausfall- und Auslagenentschädigung. 

 
 
Berichterstatter/in: Herr Apel 

 
Begründung:  

 

Aufgrund des Antrages der CDU-Fraktion im Samtgemeinderat und der neusten Emp-

fehlung der Entschädigungskommission des Landes Niedersachsen, ist beabsichtigt, die 
Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen anzupassen. 
 

Bei der Anpassung der Sitzungsgelder wurde insbesondere das freiwillige Engagement 
der Mandatsträger*innen an dem Mitwirken von demokratischen Prozessen und der 

damit einhergehenden zeitintensiven Auseinandersetzung mit diversen Sach- und 
Rechtsgebieten berücksichtigt. Die Übernahme eines Mandates muss auch weiterhin in 
einem angemessenen Rahmen honoriert werden.  

 
Bei der Zahlung der Aufwandsentschädigung wurde ein besonderes Augenmerk auf die 

steigende Inflation gelegt. Auch die Empfehlung der Entschädigungskommission ist in 
die Anpassung der Satzung eingeflossen, wobei Rücksicht auf die aktuelle Haushaltsla-
ge genommen wurde. 

 
Eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Schiedspersonen von mtl. 30,00 € 

auf 75,00 € wird verwaltungsseitig empfohlen, da die Schiedsfälle in den letzten Jahren 
in ihrer Häufigkeit und Komplexität zugenommen haben. Auch ist noch immer das 
Schiedsamt für den Bezirk I vakant. Bisher sind hierfür keine Bewerbungen eingegan-

gen. Für die Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen fand seit 2015 keine Erhö-
hung statt. 
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Für die Betreuung von Kindern oder Angehörigen der Mandatsträger*innen wird eine 
Orientierung am Mindestlohn empfohlen. Dieser liegt derzeit (Stand 01.01.2026) bei 
13,90 € pro Stunde, somit aufgerundet auf 15,00 €. 

 
Derzeit gibt es keine beauftragte Person für den Fremdenverkehr. Die Aufgabe wird 

durch die Verwaltung übernommen, weshalb diese Position entfällt. 
 
Mit einer Änderung der Satzung entsprechend dem Verwaltungsvorschlag würden sich 

die Kosten für die Aufwandsentschädigungen wie folgt entwickeln: 
 
Funktion Anzahl 01.01.2022 

p.M. 

Betrag 

p.a. 

Neu p.M. Betrag 

p.a. 

Ratsmitglied 32 50,00 € 19.200 € 50,00 € 19.200 € 

Vertreter SGB 3 110,00 € 3.960 € 120,00 € 4.320 € 

Fraktionsvorsitz 4 110,00 € 5.280 € 125,00 € 6.000 € 

Ratsvorsitz 1 55,00 € 660,00 € 55,00 € 660,00 € 

Schiedsperson 4 30,00 € 1.440 € 75,00 € 3.600 € 
Umw.- / Natursbeauftr. 2 75,00 € 1.800 € 75,00 € 1.800 € 

Aufsicht Museum Ø 6 Personen 
je 7 Tage 

15,00 € p.d. / 
630,00 € p.M. 

7.560 € 20,00 € p.d. /  
840,00 € p.M. 

10.080 € 

Gleichstellungsbeauftr. 1 100,00 € 1.200 € 100,00 € 1.200 € 

Beauftr. Fremdenv. 1 150,00 € 1.800 € - - 
      

gesamt   42.900 €  46.860 € 

 
Die Kostenentwicklung für die Entschädigung durch Kinder- oder Angehörigenbetreuung 

lässt sich hierbei nicht genauer beziffern, da diese bisher nicht in Anspruch genommen 
wurde. 

Bei der Entschädigung für die ehrenamtlichen Aufsichtskräfte im Eulenspiegelmuseum 
wird von Ø 6 Aufsichtspersonen ausgegangen welche jeweils 7 Tage im Monat im Mu-
seum tätig sind. 

 
Als Diskussionsanregung möchte die Verwaltung zudem auf die Empfehlung der Ent-

schädigungskommission hinweisen, die Anzahl der entschädigungsfähigen Fraktionssit-
zungen zu begrenzen. 
Für die Jahre 2024 und 2025 stellen sich diese wie folgt dar: 

 

Jahr Fraktion Anzahl Sitzungen Mitgliederanzahl Sitzungsgelder* 

2024 B 90 / Die Grünen 25 4 3.500,00 € 

 SPD-Fraktion 23 13 10.465,00 € 

 CDU-Fraktion 12 12 5.040,00 € 

 AfD-Fraktion 4 2 280,00 € 

    =19.285,00 € 

2025 B 90 / Die Grünen 19 4 2.660,00 € 

 SPD-Fraktion 19 13 8.645,00 € 

 CDU-Fraktion 14 12 5.880,00 € 

 AfD-Fraktion 3 2 210,00 € 

    =17.395,00 € 

*ausgehend von einer Anwesenheit aller Fraktionsmitglieder und 35,00 € Sitzungsgeld 
 

 
Dirk Neumann 
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Anlagen: 

Antrag CDU-Fraktion Neuerung Aufwandsentschädigung 

Gegenüberstellung Entwicklung Aufwandsentschädigung SG 
Entwurf 1. Änderung Aufwandsentschädigungssatzung SG 

 


